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Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe 
Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in der
Land- und Forstwirtschaft und bei vergleichbaren Tätigkeiten (TRBA 230)

Die Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene
sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen wieder.

Geändert durch die Bek. vom 5. Juni 2020 (GMBl S. 371)

Sie werden vom Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) unter Beteiligung des Ausschusses für Arbeitsmedizin
ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl) bekannt
gegeben.

Die TRBA 230 "Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in der Land- und Forstwirtschaft und bei
vergleichbaren Tätigkeiten" konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs die Anforderungen der Biostoffverordnung und der
Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber davon ausgehen,
dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnungen erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit
mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen.

Inhalt Abschnitt

Anwendungsbereich 1

Begriffsbestimmungen 2

Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung 3

Schutzmaßnahmen 4

Arbeitsmedizinische Vorsorge 5

Gefährdungen durch Biostoffe Anhang 1

Schutzmaßnahmen Anhang 2

gespeichert: 27.07.2024, 03:45 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/3d05b2ea-a060-3257-b021-cc74a3bb6281
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/5c459902-7d1c-3d49-8959-81a372f1d0cd
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/4e21daad-9e6c-3a01-8790-fbfc2494f91c
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/31c069ff-4daa-3d15-af2f-69ce4a7ddcfa
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/7d698a30-3bbf-3d43-a190-17a71a10975a
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/da070dd7-84a6-37bb-9fc8-cad5a622db98
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/399f83ce-0d38-352f-b970-280a71bc7c3f
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/c8ca48fe-6a25-39d3-929f-a5242e1f8933


Inhalt Abschnitt

2.1.1 Technische und bauliche Schutzmaßnahmen

2.1.2 Organisatorische Schutzmaßnahmen

Spezifische Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung Anhang 3

Literaturhinweise

gespeichert: 27.07.2024, 03:45 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/0b0d6e76-3f90-33d2-8736-31a2bfa02d77

